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Art. 22 

Inkrafttretensdatum 

01.09.2001 

Text 

Artikel 22 

(1) Dieses Abkommen unterliegt der Genehmigung gemäß den innerstaatlichen Vorschriften jeder 
Vertragspartei. Es tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die 
Vertragsparteien einander schriftlich auf diplomatischem Weg mitteilen, dass die entsprechenden 
innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Abkommens gegeben sind. 

(2) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder der Vertragsparteien 
schriftlich auf diplomatischem Weg jederzeit gekündigt werden. Im Fall der Kündigung tritt das Abkommen mit 
Ablauf von 90 Tagen nach dem Einlagen der Kündigung bei der anderen Vertragspartei außer Kraft. 

GESCHEHEN in Kiew, am 17. Mai 2000, in zwei Urschriften in deutscher und ukrainischer Sprache, 
wobei beide Sprachfassungen gleichermaßen authentisch sind. 


